
Satzung
zur Anderung der Weiterbildungsordnung

der Psychotherapeutenkammer sch reswi g-Horstei n
Yom 28. Qrä JzZZ

Aufgrund des $ 35 Absatz 6 und des S 39 i. V. m. S 21 Absatz2 Saiz 1 Nummer 1 des Gesetzes
über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz) vom
fp. Februa11996 (GVOBI. Schl.-H. S. 248), zuletztgeändert durch Artit<et 21 des Gesetzes vom g.
Mai 2020 (GVOBI. Schl.-H. S. 220), erlässt die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein nach
Beschluss durch die Kammerversammlung am 18. Mäz 2022 mitGenehmigung der Aufsichtsbe-
hörde folgende Satzung:

Artikel 1

Die Weiterbildungsordnung (Satzung) der Psychotherapeutenkammer Schleswig-Hol-
stein vom 11. Dezember 2013 (Amtsbl. Schl.-H. 2014 S. 3), zuletztgeändert Ourcn Sat-
zung vom 07. Juli 2020 (Amtsbl. schl.-H. s. 1 146) wird wie folgt geändert:

1. lm lnhaltsverzeichnis wird im Abschnitt B ein weiterer Bereich angefügt:
,,lll: Sozialmedizin

Definition
Weiterbildungsziel
Bestandteile der Weiterbildung und Weiterbildungszeit
Weiterbild ungsi n halte
Zeugnisse, Nachweise und Prüfungen
Anforderungen an Weiterbildungsstätten
U bergangsbesti mm ungen"

2- lm Abschnitt B wird nach dem Bereich ll. Systemische Therapie der Bereich lll.
Sozialmedizin angefügt:
,,lll. Sozialmedizin
1. Definition
Die Zusalzweiterbildung Sozialmedizin umfasst die Bewertung von Art und Um-
fang gesundheitlicher Störungen, bei denen Psychotherapie inOiziert ist, und deren
Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Teilhabe an Lebensbereichen un-
ter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Krankheit, Gesundheit, lndi-
viduum und Gesellschaft sowie deren Einordnung in die Rahmenbedingungen der
sozialen Sicherungssysteme und die diesbezügliche Beratung der Sozä1er:stungs-
träger.

2. Weiterbildungsziel
Ziel der Weiterbildung ist das Erlangen der Berechtigung zum Führen der Zusatz-
bezeichnung ,,Sozialmedizin" nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbil-
dungszeiten und Weiterbildungsinhalte sowie nach Bestehen der vorgeschriebe-
nen Prüfung. Die Weiterbildung soll Kenntnisse übergreifender lnhafiä der Sozial-
medizin, der sozialen Sicherungssysteme und Versorgungsstrukturen, der Ge-
sundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation, der arbeitsmedizinischen und -
psychologischen Grundlagen und der Beurteilungskriterien bei ausgewählten
Krankheitsgruppen vermitteln sowie Kompetenzen zu deren Anwendung in psy-
chotherapeutischen Stellungnahmen und Gutachten.

3. Bestandteilederweiterbildungundweiterbildungszeit
Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten
und umfasst folgende Bestandteile:
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4.1

4.1.2
a

a

a

a

4.1.3
a

o

a

4.1.4
a

o

a

4.1.5.
a

a

a

a

4.1.6.
a

o mindestens 320 Stunden theoretische Weiterbildung
o mindestens 18 Stunden Supervision
. mindestens 60 Leistungspunkte aus Begutachtungen zu sozialmedizini-

schen Fragestellungen
. mindestens 6 Begehungen von Einrichtungen
o eine eintägige Teilnahme an öffentlichen Sitzungen beim Sozialgericht oder

Landessozialgericht

Weiterbildungsinhalte
Theoretische Weiterbildung :

.1 Übergreifende lnhalte der Zusatzweiterbildung sozialmedizin:. ethische und juristische Aspekte für die Tätigkeit als Sachverständige. Begriffsbestimmung und Konzepte der Sozial- und Rehabilitationsmedizin
einschließlich der Behindertenrechtskonvention der UN. Begriffsdefinitionen und Abgrenzung der Gesundheitsstrategien Prävention,
Kuration, Rehabilitation und Pflege

Soziale Sicheru n gssysteme u nd Ve rsorgu n gsstrukture n
Prinzipien des Gesundheits- und sozialsystems und deren lnteraktion
Epidemiologie, Dokumentation, Statistik und Gesundheitsberichterstattung
Sozialleistungsträger und ihre Aufgaben und Schnittstellen gemäß Sozial-
gesetzbuch
Strukturen und Aufgaben privater Versicherungen zur sozialen Absicherung

Gesu ndheitsförderu ng, Prävention und Rehabi I itation
Leistungsarten u nd Leistu ngsformen ei nsch I ießlich Modelle der prävention
und Gesundheitsförderung
Organisationen und lnstitutionen in der Rehabilitation einschließlich Einrich-
tungen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation
Theoriemodelle der Rehabilitation und Grundlagen der internationalen
Richtlinien und Empfehlungen zu Behinderung und Rehabilitation

Arbeitsmedizinische und arbeitspsychorogische Grundtagen:
Grundlagen und Aufgaben der Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie
Berufskran kheiten und arbeitsbed i ngte Erkran kungen u nd Gefährd ungen
Anforderu ngsprofi le häufiger berufl icher Tätig keiten

Sozialmedizinische Begutachtung
G ru nd lagen psychotherapeutischer Beg utachtung u nter Berücksichtig u ng
sozialmed izi nisch relevanter leistungsrechtlicher Beg riffe und Vorgab-en
trägerspezifische und trägerübergreifende Begutachtung
Unterscheidung kausaler und finaler Gutachten
rechtliche Vorgaben bei der Erstellung von Gutachten insbesondere zum
Datenschutz, Haftungsrecht, Mitwirkung des Versicherten, Aufbau und Zu-
ständigkeit in der Sozialgerichtsbarkeit

Be urtei I ungskriterien bei ausgewählten Kran kheitsg ru ppen
relevante diagnostische Verfahren für die Leistungsbeurteilung bei ausge-
wählten Krankheitsgruppen

4.2 Praktische Weiterbildung:
Die praktische Weiterbildung dauert mindestens 18 Monate unter Supervision
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Ziele der praktischen Weiterbildung sind

o die Anwendung des biopsychosozialen Modells der WHO bei der Beurtei-
lung von Funktionsfähigkeit unter Berücksichtigung von Kontextfaktoren so-
wie Erstellung von Funktionsdiagnosen

o die Anwendung des trägerübergreifenden Teilhabebegriffs und Steuerung
von trägerspezifischen und trägerü berg reifenden Teil habeleistungen

o die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und leistungsrechtlichen Be-
griffe im gegliederten System der sozialen Sicherung

o die Beratung von Leistungsgewandelten im Zusammenhang mit ihrer beruf-
lichen Tätigkeit

o Begutachtungen zu sozialmedizinischen Fragestellungen für Sozialleis-
tungsträger sowie für Privatversicherungen im Zusammenhang mit Frage-
stellungen aus dem jeweiligen Rechtsgebiet, z. B. zur Arbeitsunfähigkeit,
zum erwerbsbezogenen Leistungsvermögen, zu Tei lhabeleistungen, oder
eine Zusammenhangsbeurteilung einer oder mehrerer potenzieller Ursa-
chen m it ei ner Gesu nd heitsstörung ( Kausalitätsbeurtei I u ng )o fallbezogenes Schnittstellenmanagement bei Zuständ ig keitswechsel des
Sozia lleistungsträgers

o die Beurteilung der psychischen Funktionsfähigkeit einschließlich Beratung
von Versicherten und Leistungsträgern

Es sind durch Begehung von 6 Einrichtungen sozialmedizinische Aspekte kennen-
zulernen, darunter mindestens zwei Rehabilitationseinrichtungen. Weitere mögli-
che Einrichtungen sind Betriebe, Berufsförderungswerke, Einrichtungen der sozia-
len Rehabilitation sowie weitere Einrichtungen mit sozialmedizinischem Bezug.
Bestandteil der praktischen Weiterbildung ist darüber hinaus eine eintägige Teil-
nahme an öffentlichen Sitzungen beim Sozialgericht oder Landessozialgericht.

4.3 Supervision (18 Stunden ä 45 Min.):
Mindestens 18 Stunden kontinuierliche Supervision ä 45 Minuten. Ziel der Supervi-
sion ist die Reflexion des psychotherapeutischen Handelns im Hinblick auf die
kuz'und langfristigen Ziele mit besonderem Fokus auf sozialmedizinische Frage-
stellungen.

4.4 Begutachtungen:
60 Leistungspunkte aus Begutachtungen zu sozialmedizinischen Fragestellungen,
die nachgewiesen werden können durch

4.4. 1 G utachtenerstel I ung m it Aktensichtun g u nd Befrag u n g/U ntersuchu ng
fie 6 Leistungspunkte)

4.4.2 Befundberichte mit sozialrechtlich wesentlicher Bewertung bzw. mit
Beantwortu ng ei ner entsprechenden Frageste I I ung fi e 2 Le istu ngspun kte)

4.4.3 Stellungnahmen fie 1 Leistungspunkt)
und jeweils mit den genannten Leistungspunkten auf die Summe der geforderten
60 Leistungspunkte anzurechnen sind, wobei mindestens 1O Leistungen aus 4.4.1
und/oder 4.4.2 nachzuweisen sind.

4.4.4 Begriffsbestimmungen zu den unterschiedlichen Begutachtungen:
Gutachten basieren auf den vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen und auf
einer eigenen eingehenden Untersuchung. Die erhobenen Befunde und die zur
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Verfügung gestellten Informationen sind auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nis und psychotherapeutischen Erfahrungswissens im Hinblick auf rechtlich erheb-
liche Fragestellungen des Auftraggebers so zu bewerten, dass dem Auftraggeber
damit eine rechtliche Entscheidung ermöglicht wird.
Ein Befundbericht ist eine zusammenfassende, möglichst objektive Darstellung der
Ergebnisse einer psychotherapeutischen Untersuchung. In einem reinen Befund-
bericht werden keine im Hinblick auf eine rechtliche Entscheidung zu treffenden
gutachterlichen Einschätzungen, Bewertungen oder Vermutungen vorgenommen.
Um für die praktische Weiterbildung in Sozialmedizin angerechnet zu werden,
müssen aus der Befundung bzw. dem Befundbericht begründete Einschätzungen
und Bewertungen zu sozialrechtlich relevanten Fragestellungen abgeleitet werden.
ln einer Stellungnahme wird ohne eigene Befundung ausschließlich nach Akten-
lage zu einem vorgelegten Sachverhalt und in der Regel einer damit verbundenen
Fragestellung Stellung genommen.

5. Zeugnisse, Nachweise und Prüfung
Dem Antrag auf Anerkennung der weiterbildung nach g 10 sind beizufügen:

Bescheinigungen über die abgeleistete Weiterbildungszeit und Weiterbil-
dungsinhalte entsprechend 4.1 bis 4.3,
Nachweise der erstellten Begutachtungen aus 4.4

6. Anforderungen an Weiterbildungsstätten
Zur Weiterbildung in dem Weiterbildungsteil Praktische Weiterbildung werden ge-
mäß $ 6 Absatz 2 zugelassen: Einrichtungen, in denen ein breites Spektrum von
Störungen, bei denen Psychotherapie indiziert ist, im sozialmedizinischen Zusam-
menhang beurteilt wird.

7. .. Übergangsbestimmungen
Die Ubergangsregelung gemäß S 15 Absatz 4 gilt für einen Zeitraum von maximal
sechs Jahren ab lnkrafttreten der Anderung dieser Weiterbildungsordnung, mit der
erstmalig der Bereich ,,Sozialmedizin" in Abschnitt B dieser Weiterbildungsordnung
aufgenommen wurde."

Artikel 2

Die Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft

o

a
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Kiel, 31 . Mä22022 Psychotherapeuten kam mer
Schleswig-Holstein

Genehmigt aufgrund des $ 21 Absatz2i.V. m. $ 77 Absatz 1 Satz 2 des Heilberufe-
kammergesetzes.

Kiel, 6. ttp^il 20?Z Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Jugend, Familie und Senioren des
Landes Schleswig-Holstein

Melanie Bach

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kie 2ü wzo27 Psychotherapeutenkammer
Schleswig-Holstein

,r#^
Präsident

"rk,Dr
Präsident

Veltrup

eltrup
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